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Zum Thema Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und 
den Anforderungen an ein ärztliches Attest gibt es inzwischen verwaltungsgerichtliche 
Entscheidungen.  
 
VG Berlin - VG 3 L 322/20 - vom 06.10.2020 
„Die aus § 4 Abs. 1 Nr. 9 SARS-CoV-2-IfSVO folgende Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung gilt nach § 4 Abs. 4 Nr. 2 SARS-CoV-2-IfSVO u.a. nicht für Personen, 
die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Die in … geregelte Ausnahme von der nach § 4 
Abs. 4 Nr. 2 SARS-CoV-2-IfSVO bestehenden allgemeinen Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung betrifft nach dem Wortlaut der Norm sowie deren Sinn und 
Zweck erkennbar nicht solche Personen, die das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
lediglich allgemein für ‚ungesund‘, nicht notwendig, lästig o.ä. halten oder aus ande-
ren Gründen generell ablehnen. Vielmehr gilt sie nur für jene Minderheit der Men-
schen, die aufgrund bestimmter bereits bestehender Behinderungen oder Besonderhei-
ten ihrer gesundheitlichen Konstitution, so z.B. weil sie an einer mit Beeinträchtigungen 
der Atmung und der Sauerstoffaufnahme verbundenen chronischen Lungenkrankheit 
leiden, objektiv nachvollziehbar durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in un-
zumutbarer und unverhältnismäßiger Weise belastet würden. … 
Für den Fall, dass die gesundheitliche Beeinträchtigung oder Behinderung nicht offen-
sichtlich erkennbar ist … kann auf eine ärztliche Bescheinigung Bezug genommen wer-
den. Die Verwaltung … muss aufgrund konkreter und nachvollziehbarer Angaben in die 
Lage versetzt werden, das Vorliegen der jeweiligen Tatbestandvoraussetzungen selb-
ständig zu prüfen … . 
Es (vorliegende das Attest) erschöpft sich vielmehr in der Feststellung, dass es den An-
tragstellern …‚ aus medizinischen Gründen unzumutbar ist, eine nicht-medizinische 
Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne der SARS-Co-
V-2-Eindämmungsverordnung zu tragen‘. Eine solche allgemeine Feststellung kann 
(den Nachweis) einer tatsächlich bestehenden gesundheitlichen Beeinträchtigung o-
der Behinderung weder ersetzen noch … glaubhaft machen.“ 
 
OVG Bln-Brdbg – OVG 1 S 108/20 – vom 07.10.2020 
Auch in diesem Fall enthielt das Attest der Fachärztin für Pneumologie und Allergologie 
keine Angaben zu etwaigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Betroffenen, son-
dern erschöpfte sich in der allgemeinen Feststellung „Mein Patient ist von der Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit. Rechtsgrundlage § 4 Absatz 2 Satz 2 
der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung …  . Das Attest hat bundesweit Gültigkeit … 
.“ Der Bezug zu einer speziellen gesundheitlichen Situation fehlte. Die Ansicht, dass ein 
ärztliches Attest grundsätzlich keinen ärztlichen Befund enthalten müsse und auch der 
Hinweis auf Datenschutz ändere nichts daran, dass die Betroffene die Beweislast trägt. 
 
-> ausführlich im anhängenden Auszug ab Buchst. b. 
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